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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/EB773-1/RBB Rother Birgit       Tel. 2919 773/019/2010 
 
Grünkonzept Bergkirchweihgelände (kleine Lösung)  Mittelteil 

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Pla-
nungsausschuss / Werkaus-
schuss EB77 

16.11.2010 Ö Gutachten Mehrfachbeschlüsse 

Haupt-, Finanz- und Perso-
nalausschuss 

24.11.2010 Ö Gutachten Mehrfachbeschlüsse 

Stadtrat 25.11.2010 Ö Beschluss Mehrfachbeschlüsse 
 
 
Beteiligte Dienststellen 
20, 32, Ref. II 
 
 
 

I. Antrag 
A   Für den Schützenanger wird Variante 2 beschlossen. 
 

 Es erfolgt die Durchführung der Maßnahme entsprechend der Beschreibung in der 
Tabelle unter Pkt. 1 Ergebnis/Wirkungen zu A) – Schützenanger – Variante 2 

 
B   Außerhalb des Bereichs für die Variante erfolgt die Sicherung und Aufwertung  
      der Altbaumstandorte sowie Neupflanzungen entsprechend des vorgelegten  
      Planes 2 Mitte - Teilflächen 8 und 9 
 

       C   Die Maßnahmen werden im Jahr 2011 außerhalb der Bergkirchweihzeit realisiert .  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
 

Die Attraktivität des durch Bäume geprägten Bergkirchweihgeländes soll langfristig erhal-
ten werden. 
Mit Beschluss vom 21.07.2009 – Entwicklungskonzept für das Bergkirchweihgelände – 
wurde die Verwaltung beauftragt, ein Planungskonzept für das Bergkirchweihgelände zu 
erstellen. Dazu wurde bei Abt. Stadtgrün eine Planstelle mit 20 Std./Woche befristet für   
2 Jahre besetzt. An Investitionsmitteln wurden 300.000,- € veranschlagt und beschlos-
sen. In der Stadtratsitzung am 30.09.2010 wurden Planteil 1 - West und Planteil 3 - Ost 
beschlossen. 
 
Für den Planteil Mitte, der den Schützenanger mit dem Riesenradstandort und den öst-
lich anschließenden Bereich bis südlich des Anwesens „An den Kellern 45“ umfasst, sol-
len ebenfalls Neupflanzungen als Ersatz für die aus Gründen der Verkehrssicherheit im 
Jahr 2009 entfernten Bäume erfolgen. Die langfristige Entwicklung des zu erhaltenden 
Baumbestands und der geplanten Neupflanzungen soll durch geeignete Maßnahmen si-
chergestellt werden. Hierbei soll auch der Bedarf an Schausteller- und Imbissbetrieben 
und an Großfahrgeschäften ausreichend berücksichtigt werden. 
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Die Verkehrssicherheit auch hinsichtlich erforderlicher Durchfahrts- und Rettungswege-
breiten während der Bergkirchweih ist zu beachten. 
Die statischen Erfordernisse zur Sicherheit des Riesenrads sind zu erfüllen. Gemäß einer 
statischen Prüfung ist ein Abstand des Riesenrads (Fundamente) zur oberen äußeren 
Mauerkante von mindestens 4,0 m erforderlich. 
 
Zu A)  Schützenanger:  
 

     Die Verwaltung hat vier verschiedene Varianten erstellt. 
 

         Begründung für den Beschluss der Variante 2: 
Variante 2 gewährleistet am besten von allen Varianten den Schutz des zu erhal-  
tenden Altbaumbestandes und die Wiederherstellung der Baumreihe an der Süd-  
und Ostseite, so dass auch in Zukunft die Bergkirchweih unter Bäumen stattfindet.  
Der geplante durchgehende 3 m breite und gegen Befahren und Beparken  
geschützte Grünstreifen ermöglicht Neupflanzungen zum Schließen der Pflanz- 
lücken ebenso wie Ersatzpflanzungen für die aus Gründen der Verkehrssiche- 
rungspflicht in den nächsten Jahren zu entfernenden abgängigen Altbäume und  
bietet die Voraussetzung für eine langfristige Entwicklung der Bäume. 
 
Auch bei Variante 3 kann ein durchgehender 3 m breiter Grünstreifen mit Neu- und 
Ersatzpflanzungen von Bäumen realisiert werden. Jedoch können negative Aus-
wirkungen von Geschäften auf die erhaltenswerte Eiche Nr. 14050 im Straßen-
raum nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die Varianten 1 und 4 ermöglichen nur eine geringere Anzahl von Neupflanzungen 
von Bäumen und lassen keine Ersatzpflanzungen nach Entfernung der abgängi-
gen Altbäume im östlichen Bereich zu. Hier wird der Baumbestand dauerhaft redu-
ziert und die Grünstruktur weiter verschlechtert. 

 

 
Belegung: Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Anzahl Großgeschäfte ins-
gesamt 

3 4 5 4 

Art der Großgeschäfte z.B. Riesenrad 
und Auto-
scooter in 
bisheriger 
Größe, 
Rundfahrge-
schäft 

Riesenrad 
und Auto-
scooter in 
bisheriger 
Größe, 
Rundfahrge-
schäft, Lauf-
geschäft 

Riesenrad 
und Auto-
scooter in 
bisheriger 
Größe, 
Rundfahrge-
schäft, Hoch-
fahrgeschäft, 
Wippe 

Riesenrad 
und Autos-
cooter in bis-
heriger Grö-
ße, Rund-
fahrgeschäft, 
weiteres 
Fahrgeschäft 

Standort des Riesenrads Wie 2010 Nach Westen 
verschoben 

Nach Westen 
verschoben 

Nach Westen 
verschoben 

Statische Erfordernisse zur 
Sicherheit des Riesenrads 

Nicht erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt 

Standort des Autoscooters Wie 2010 im 
Osten 

Nach Westen 
verschoben 

Nach Westen 
verschoben 

Wie 2010 im 
Osten 

Kellernahe Imbissbetriebe 
und WC’s 

Wie 2010  Reduziert 
gegenüber 
2010  

Reduziert 
gegenüber 
2010 

Reduziert 
gegenüber 
2010 

Sonstiges 
 

Da die stati-
schen Erfor-
dernisse zur 
Sicherheit 
des Riesen-
rades nicht 
erfüllt wer-

  Aufgrund der 
Zurverfü-
gungstellung 
einer größe-
ren Fläche 
zwischen 
Riesenrad 
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den, soll Va-
riante 1 nicht 
weiter ver-
folgt werden 

und Autos-
cooter ergibt 
sich eine 
höhere Flexi-
bilität bei der 
Auswahl von 
Großge-
schäften als 
bei Variante 
2 und 3 

 
 

    

Begrünung Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Grünstreifen mit einer 
durchgängigen Breite von   
3 m an der Süd- und Ost-
seite 

nein ja ja Nur teilweise, 
kein Grün-
streifen im 
östlichen 
Bereich  

Neupflanzung von Bäumen 
zur Schließung vorhande-
ner Pflanzlücken 

4 Stück 9 Stück 9 Stück 6 Stück 

Ersatzpflanzung nach einer 
Entfernung der abgängigen 
Altbäume aufgrund der Ver-
kehrssicherungspflicht in 
den nächsten Jahren 

Im östlichen 
Bereich nicht 
möglich 1) , 
hier dauer-
hafte Redu-
zierung des 
Baumbe-
standes 

ja ja Im östlichen 
Bereich nicht 
möglich 1), 
hier dauer-
hafte Redu-
zierung des 
Baumbe-
standes 

Eiche Nr. 333  
im Straßenraum 

Bleibt erhal-
ten 

Wird entfernt 
als Voraus-
setzung für 
die Verschie-
bung des 
Riesenrads 

Wird entfernt, 
als Voraus-
setzung für 
die Verschie-
bung des 
Riesenrads 

Wird entfernt, 
als Voraus-
setzung für 
die Verschie-
bung des 
Riesenrads 

Eiche Nr. 14050  
im Straßenraum 

Negative 
Auswirkun-
gen durch 
Geschäfte 
nicht auszu-
schließen 

Keine Aus-
wirkungen 
durch Ge-
schäfte 

Negative 
Auswirkun-
gen durch 
Geschäfte 
nicht auszu-
schließen 

Negative 
Auswirkun-
gen durch 
Geschäfte 
nicht auszu-
schließen 

sonstiges Zukünftig 
weitere Ver-
schlechte-
rung der 
Grünstruktur 

Zukünftig 
Verbesse-
rung der 
Grünstruktur, 
geringste 
Auswirkung 
auf Baumbe-
stand 

Zukünftig 
Verbesse-
rung der 
Grünstruktur 

Zukünftig 
weitere Ver-
schlechte-
rung der 
Grünstruktur 

 
1) Ersatzpflanzungen sind aufgrund des niedrigeren Baumkronenansatzes bei  
   Jungbäumen und des entstehenden Konfliktes mit dem Platzbedarf der  
   Geschäfte bei zu geringem Abstand nicht möglich. 
 
 
 

 



 Seite 4 von 3 

Zu B)  Plan 2 Mitte außerhalb des Bereichs für die Varianten:  
 

Teilfläche 8:   Standortsicherung des Baumbestandes „An den Kellern 35“  
Teilfläche 9:   Baumstandorte „An den Kellern 43 bis 45“ 

      Die langfristige Entwicklung des zu erhaltenden Baumbestands und  
       der geplanten Neupflanzungen soll durch geeignete Maßnahmen  
       sichergestellt werden. 
 

Solitäreiche „An den Kellern 35“: Standortsicherung des Baumes durch Einfrie-
dung,  z.B. mit einem Metallgeländer mit ausreichender Sicherheitshöhe oder 
Metallpfosten, Lava-Abdeckung. 
 
Standortsicherung der Alt- und Neubäume durch Wurzelraumabdeckung mit 
Wurzelbrücken (Beton) schwerlastgeeignet, alternativ Standardbaumrost oder 
Einfriedung durch Metallgeländer mit ausreichender Sicherheitshöhe. 

 
Zu C)  Ausführungsfrist.  
 

Durch eine zeitnahe Ausführung der Maßnahmen soll eine weitere Gefährdung 
und Verschlechterung des zu erhaltenden Baumbestands verhindert werden.  
Die Nachpflanzungen schließen die durch die Baumentnahmen entstandenen 
Lücken. 
 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
 
Zu A)   Schützenanger:   

Es soll Variante 2 realisiert werden. 
Durchführung der Maßnahme wie in der Tabelle unter Pkt. 1 Ergebnis/Wirkungen 
zu A) - Schützenanger – Variante 2 beschrieben 
 

Zu B)    Plan 2 Mitte außerhalb des Bereichs für die Varianten  
Die Maßnahmen der Teilflächen 8 u. 9 entsprechend Pkt. 1 Ergebnis/Wirkungen 
zu B) - Plan 2 Mitte außerhalb des Bereichs für die Varianten - werden entspre-
chend der vorgelegten Planung realisiert 

 
Zu C)   Ausführungsfrist.  

Die Maßnahmen sollen im Jahr 2011 außerhalb der Bergkirchweih ausgeführt 
werden. 
 

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Konzept zu realisieren. 
 
Kommende Planungsschritte werden in weiterer Abstimmung mit den zuständigen inter-
nen und externen Institutionen erfolgen.  
 
Die Vergaberichtlinien der Stadt Erlangen werden bei der Vergabe von Planungsleistun-
gen und landschaftsgärtnerischen Arbeiten beachtet. 
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4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Kostenschätzung für das gesamte Entwicklungskonzept: 
 
Maßnahmenbeschreibung brutto 2010 brutto 2011 Gesamt 
Standortsicherung Altbäume und 
Baumnachpflanzungen,  
Landschaftsgärtnerische Arbeiten 

70.000,00 € 170.000,00 € 240.000,00 € 

Standortsicherung Bäume:  
Architektenhonorar 

   19.000,00 €   19.000,00 € 

Böschungssicherung  
nördlich Verbindungsweg 

   41.000,00 €   41.000,00 € 

Gesamt brutto 70.000,00 € 230.000,00 € 300.000,00 € 
 
Für das Jahr 2010 wurden bereits 70.000,- € zur Verfügung gestellt und werden durch 
Aufträge gebunden. 
Für das Jahr 2011 werden für die Maßnahmen aus Plan 1 West und Plan 3 Ost (bereits 
am 30.09.2010 beschlossen) sowie für die Maßnahmen aus Plan 2 Mitte mit Variante 2 
ca. 230.000,- € benötigt. 
 
Auf die Planteile 1 - West und 3 - Ost entfallen ca.   209.000,- €. 
 
Auf den Planteil  2 - Mitte entfallen bei Variante 2 ca.   91.000,- €. 
 

Bei Variante 1 ergeben sich ca. 64.000,- €, bei Variante 3 ca. 91.000,- €  
und bei  Variante 4 ca. 81.000,- €. 

 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
   sind nicht vorhanden 

 
 
 
Anlagen: -  Plan 2 Mitte 
   -  Variante 1 

-  Variante 2 
-  Variante 3 

   -  Variante 4 
   -  Legende  
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 
am 16.11.2010 
 
Protokollvermerk: 
Über die einzelnen Ziffern (A – C) der Maßnahme wird einzeln abgestimmt. 
 
Abstimmung Ziffer A:  mit    2 : 11 Stimmen   abgelehnt. 
Abstimmung Ziffer B:  mit  13 : 0   Stimmen   einstimmig angenommen 
Abstimmung Ziffer C:  mit  13 : 0   Stimmen   einstimmig angenommen 
 
 
Ergebnis/Beschluss: 

A   Für den Schützenanger wird Variante 2 beschlossen. 
 

 Es erfolgt die Durchführung der Maßnahme entsprechend der Beschreibung in der 
Tabelle unter Pkt. 1 Ergebnis/Wirkungen zu A) – Schützenanger – Variante 2 

 
B   Außerhalb des Bereichs für die Variante erfolgt die Sicherung und Aufwertung  
      der Altbaumstandorte sowie Neupflanzungen entsprechend des vorgelegten  
      Planes 2 Mitte - Teilflächen 8 und 9 
 

       C   Die Maßnahmen werden im Jahr 2011 außerhalb der Bergkirchweihzeit realisiert  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 24.11.2010 
 
Protokollvermerk: 
Über die Ziffern A bis C wird wie folgt einzeln abgestimmt: 
 
Abstimmung zu A mit Variante 4: mit 12 gegen 1 Stimmen angenommen 
Abstimmung zu B:    mit 13 gegen 0 Stimmen angenommen 
Abstimmung zu C:     mit 13 gegen 0 Stimmen angenommen 
 
 
Ergebnis/Beschluss: 

A   Für den Schützenanger wird Variante 4 beschlossen. 
 

 Es erfolgt die Durchführung der Maßnahme entsprechend der Beschreibung in der 
Tabelle unter Pkt. 1 Ergebnis/Wirkungen zu A) – Schützenanger – Variante 4 

 
B   Außerhalb des Bereichs für die Variante erfolgt die Sicherung und Aufwertung  
      der Altbaumstandorte sowie Neupflanzungen entsprechend des vorgelegten  
      Planes 2 Mitte - Teilflächen 8 und 9 

 
C   Die Maßnahmen werden im Jahr 2011 außerhalb der Bergkirchweihzeit realisiert. 

 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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Beratung im Gremium:  Stadtrat am 25.11.2010 
 
Protokollvermerk: 
Über die Ziffern A bis C wird wie folgt einzeln abgestimmt: 
 
Abstimmung zu A mit Variante 4: mit 41 gegen 6 Stimmen angenommen 
Abstimmung zu B:    mit 47 gegen 0 Stimmen angenommen 
Abstimmung zu C:     mit 47 gegen 0 Stimmen angenommen 
 
 
 
Ergebnis/Beschluss: 

A   Für den Schützenanger wird Variante 4 beschlossen. 
 

 Es erfolgt die Durchführung der Maßnahme entsprechend der Beschreibung in der 
Tabelle unter Pkt. 1 Ergebnis/Wirkungen zu A) – Schützenanger – Variante 4 

 
B   Außerhalb des Bereichs für die Variante erfolgt die Sicherung und Aufwertung  
      der Altbaumstandorte sowie Neupflanzungen entsprechend des vorgelegten  
      Planes 2 Mitte - Teilflächen 8 und 9 

 
C   Die Maßnahmen werden im Jahr 2011 außerhalb der Bergkirchweihzeit realisiert.  

 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


